
 ANLAGE  
Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  
   
 lfd. Nummer: 00125 \ 12 \ V 
Amt 10.3     Abteilung für Schulen, Kultur, Sport und Jugend 

Sachbearbeiter/-in: Herr Manfred Derscheid 

Eitorf, den 28.02.2005 
 
 
 
 
  i.V. 
Bürgermeister   Erster Beigeordneter 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
Gremium und Datum: 
 

Schulausschuss am 08.03.2005 
 
 
Beratungsfolge: 
 
Hauptausschuss am 11.04.2005 
Rat der Gemeinde Eitorf am 25.04.2005 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Offene Ganztagsschule, Satzung über Elternbeiträge 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der SchA der Gemeinde Eitorf empfiehlt dem Rat der Gemeinde Eitorf die in der Anlage beigefügten „Sat-
zung über die Erhebung der Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 
............. zu beschließen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Eitorf hat am 08.12.2003 nach Vorberatung im Schulausschuss die 
Einführung der „Offenen Ganztagsschule“ mit Beginn Schuljahr 2005/2006 in der Grundschule Eitorf, zu-
nächst ausgelegt auf 3 Gruppen, beschlossen. 
 
Die gemeindlichen Gremien und die Elternschaft sind zu diesem Thema ständig informiert worden. Eine 
weitere Information der Eltern, die ihr Kind unverbindlich angemeldet haben, findet/fand am 02.03.2005 statt. 
 
Die letzte noch offene „große“ Frage ist die der Beitragshöhe für die in Anspruchsnahme der offenen Ganz-
tagsschule. 
 



 - 2 - 

Im Rahmen der Elterninformationen und Elternbefragungen haben im Vorfeld 17 Eltern Angaben über ihre 
Einkommensverhältnisse gemacht. Diese Angaben werden als repräsentativ für eine Gruppe von 25 teil-
nehmenden Schülern angesehen. Für die Kalkulation ist eine entsprechende Umrechung dieses Ergebnis-
ses auf eine Gruppe (25 Schüler) vorgenommen worden mit folgendem Ergebnis: 
 
Einkünfte (abzüglich Werbekosten) im vergangenem Jahr 
bis      8.500,-- €  2 
bis    12.271,-- €  7 
bis    24.542,-- €  6 
bis    36.813,-- €  4 
bis    49.084,-- €  2 
über 49.084,-- €  4 
Die vorstehende Staffelung ist in Anlehnung an die Regelungen im Gesetz über Tageseinrichtungen für Kin-
der (GTK) erfolgt und so in fast allen Kommunen umgesetzt worden. 
 
Die Beitragskalkulation für die offene Ganztagsschule geht von folgenden Grundlagen aus: 
 
1. Kosten externe Angebote für die Nachmittagsbetreuung von  
   14.30 Uhr bis 16.00 Uhr          7.896,-- € 
 
2. Personalkosten (Sozialpädagoge u. geringfügig Beschäftigte für 
    die Übermittagsbetreuung - Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Förderung)   
           24.200,-- € 
 
3. Bewirtschaftung/Unterhalt           3.600,-- € 
 
4. Betriebsausgaben           1.500,-- € 
           __________ 
 
Gesamt           37.196,-- € 
= monatlich             3.100,-- € 
= monatlich               123,99€/pro Schüler 
 
 
Einnahmen  
- Landeszuweisung 820,-- €/pro Schüler/pro Jahr   = monatlich             68,33 € 
 
- Elternbeiträge im Durchschnitt pro Schüler    = monatlich       56,-- € 
 
 
Zur vorgeschriebenen Kostendeckung ist ein Elternbeitrag von durchschnittlich 56,00 €/monatlich erforder-
lich. Die mit dem Entwurf der Satzung über die Elternbeiträge beigefügte Beitragsstaffel stellt diese Einnah-
men unter Berücksichtigung einer sozialen Staffelung sicher. Hingewiesen wird auch auf die vorgeschlagene 
Ermäßigung ab dem 2. Kind. 
 
 
Es wird vorgeschlagen, dem Rat nach weiterer Beratung im Hauptausschuss den beigefügten Entwurf der 
Satzung der Gemeinde Eitorf über die Erhebung von Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsschule 
im Primarbereich zur Entscheidung vorzulegen. 
 
 


